Standort, Kosten, Genehmigung

Ein Experte beantwortet Fragen zur Installation kleiner Windkraftanlagen
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Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Energiepolitik steigt der Wunsch nach dezentraler Energieversorgung. Kleine Windkraftanlagen können bei einem geeigneten Standort hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Alex Haas-Guder, der dem Regionalvorstand Niederbayern des BWE (Bundesverband WindEnergie) angehört und als Berater für die Wittenbauer Technologie GmbH tätig ist, berät und begleitet künftige Betreiber bei der Realisierung ihrer Vorhaben. Er stand im Gespräch Rede und Antwort:


Welche Arten von Windkraftanlagen gibt es? 


Es gibt die unterschiedlichsten Bauformen und Wirkprinzipien. Eindeutig durchgesetzt haben sich die Anlagen mit horizontal angeordneter Drehachse mit meist drei Flügeln.
Welche Voraussetzungen sind für einen sinnvollen Betrieb erforderlich?
Ideale Bedingungen sind gegeben, wenn der künftige Betreiber über einen sehr guten Windstandort und ausreichend Platz für die Anlage, die bevorzugt auf einem Mast montiert sein sollte, verfügt, und ein möglichst großer Teil der erzeugten Energie selbst genutzt wird. Anlagen mit einer Gesamthöhe von maximal zehn Metern sind in Bayern genehmigungsfrei. Dies gilt bei Montage auf Dächern ab Giebelhöhe. Für eine sinnvolle Installation sind diese niedrigen Höhen jedoch meist nicht zu empfehlen. Eine Masthöhe von mindestens 15 Meter und der damit verbundene Weg zum Bauamt sind die eindeutig bessere Wahl. Denn um größere Energiemengen zu produzieren sollte der Wind weitestgehend laminar (=ohne Turbulenzen) auf die Flügel der Anlage treffen und nicht vorher von Hindernissen oder vom Boden abgelenkt worden sein.


Wie schätze ich meinen Standort richtig ein? 
Einschätzungen alleine mit Hilfe von Windkarten vorzunehmen reicht meist nicht aus, da diese eventuelle Hindernisse und bauliche Gegebenheiten außer Acht lassen. Eine Windmessung über einen Zeitraum von circa drei Monaten mit einem hochwertigen Windmesser, Datenaufzeichnung und entsprechendem Datenabgleich mit Langzeitwerten, wäre hier eine noch aussagekräftigere und für den potentiellen Betreiber bezahlbare Methode.

Wie hoch sind die Kosten für ein Durchschnittsmodell, von der Windmessung bis zum Aufstellen der Windkraftanlage?


Eine 3,5 kW Anlage für den Netzparallelbetrieb liegt inklusive Netzwechselrichter, Steuerung und 18 Meter-Mast bei circa 13000 bis 15000 Euro Netto. Die Installationskosten variieren stark, da sie von den Gegebenheiten wie Leitungslängen etc. abhängen. Man sollte für die Installation zusätzlich mit 3000 bis 5000 Euro rechnen.


Wie hoch ist die Hürde Baugenehmigung?


Durchaus unterschiedlich, da die Vorgaben und auch die Einstellungen zum Thema je nach Kommune und Landkreis sehr stark schwanken. Wie gesagt wird eine Baugenehmigung für Gesamtanlagenhöhen von über zehn Meter benötigt, wobei natürlich auch für Installationen darunter die gesetzlichen Vorschriften wie zum Beispiel Abstandsflächen und Lärmemissionen beachtet werden müssen. Bei den für die Genehmigung zuständigen Bauämtern ist meist bekannt, dass Windkraftanlagen im Außenbereich als privilegiert zu behandeln sind, da sie einen Beitrag zum Primärziel CO2 Einsparung sowie zur nachhaltigen Energieversorgung liefern. Für Gesamthöhen bis 30 Meter gilt in Bayern das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren das mit relativ geringem Aufwand einhergeht. Dennoch werden manchmal unverhältnismäßig hohe Genehmigungsvoraussetzungen genannt, die zum Teil an die Anforderungen für die großen Anlagen erinnern. Man bedenke, es geht hier um Flügellängen von 2 bis 3,5 Meter, nicht um 50 Meter oder mehr. Insgesamt zeigen unsere Erfahrungen, dass wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, also in erster Linie genug Platz vorhanden ist, der künftige Betreiber gut beraten ist und etwas Geduld mitbringt, die Chancen für eine Genehmigung doch recht hoch sind. Dies gilt vor allem für Vorhaben im landwirtschaftlichen Bereich. Kurioserweise sind die Behörden im eigentlich dichter besiedelten Oberbayern bisher meist etwas offener für das Thema. Wir hoffen aber darauf, dass Niederbayern hier zügig aufholt.


Wie hoch sind die Grenzen bei der Lärmemission? Was wäre vergleichsweise laut?


Hier gibt es klare Vorgaben über die TA Lärm, von zum Beispiel nachts 50 dB (A) in Gewerbegebieten oder 35 dB (A) in reinen Wohngebieten. Eine menschliche Stimme zum Beispiel entspricht im Vergleich in ein Meter Abstand etwa 60 dB (A). In der Praxis gibt es so gut wie keine Beschwerden von Anwohnern Ð was auch daran liegt, dass wir bei diesen Anlagengrößen größtenteils in einem Frequenzbereich liegen, der vom menschlichen Ohr nicht als unangenehm wahrgenommen wird und eine kleine Windkraftanlage auch nur dann Geräusche macht, wenn der Wind ohnehin um die Hausecken pfeift und die Böume zum Rauschen bringt. 
